
Nachtrag Nr . 4 

zur Satzung der BKK Herford Minden Ravensberg 

vom 1.1.2009 
 
 

§ 15 wird wie folgt geändert:  

 

 
§ 15 Wahltarife Krankengeld    
   
 

Allgemeines 
 

I Die Betriebskrankenkasse bietet den in § 53 Abs. 6 SGB V genannten Mitgliedern Tarife zur Zah-
lung von Krankengeld zur Wahl an. Mitglieder, die über eine Wahlerklärung nach § 44 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 2 oder 3 SGB V einen Anspruch auf gesetzliches Krankengeld haben, können keinen Wahl-
tarif wählen, der einen Anspruch nach dem 42. Tag der Arbeitsunfähigkeit vorsieht, welcher in Art 
und Umfang dem gesetzlichen Krankengeld vergleichbar ist. 

 
Anspruch 

 
II Anspruch auf Krankengeld nach diesen Tarifen haben Mitglieder, wenn Krankheit sie arbeitsunfä-

hig macht. Eine auf Kosten der Krankenkasse durchgeführte stationäre Behandlung in einem 
Krankenhaus oder einer Rehabilitationseinrichtung (§ 40 Abs. 2 SGB V, § 41 SGB V) oder Vorsor-
geeinrichtung (§§ 23 Abs. 4 SGB V, 24 SGB V) steht der Arbeitsunfähigkeit hierbei gleich. Für den 
Anspruch auf Krankengeld muss eine Mitgliedschaft zum Zeitpunkt der Feststellung der Arbeitsun-
fähigkeit bei der Betriebskrankenkasse bestehen. Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit und dessen 
Beurteilungsmaßstab im Sinne dieser Tarife entspricht den Regelungen des Begriffs und des Be-
urteilungsmaßstabes der Arbeitsunfähigkeit für gesetzliches Krankengeld nach § 44 Abs. 1 SGB V 
(z.B. Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien) und den hierzu ergangenen höchstrichterlichen Rechtspre-
chungen. Bei Arbeitsunfähigkeit oder stationärer Behandlung im Ausland besteht Anspruch auf 
Krankengeld nach diesem Tarif unter den Voraussetzungen des über-, zwischen- oder innerstaat-
lichen Rechts. 

  
 
III Anspruch auf Krankengeld entsteht frühestens mit Beginn des 6.  Kalendermonats nach Beginn 

der Laufzeit des Tarifs. Nach Ablauf der vorgenannten Wartezeit besteht Anspruch auf Kranken-
geld  

 
1.  bei Mitgliedern nach § 44 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2  und 3 SGB V (Tarif T) ab dem   

43. Tag der Arbeitsunfähigkeit,  
   

2.  bei Mitgliedern nach § 46 Satz 2 SGB V (Tarif K) ab dem 15. Tag der Arbeitsunfähigkeit, 
längstens bis zum 42. Tag der Arbeitsunfähigkeit  

 
wenn der Zeitpunkt der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit nach dem Beginn der Laufzeit des Tari-
fes liegt. Sofern die Arbeitsunfähigkeit vor der Wahl des Tarifes festgestellt wurde, besteht für die 
Dauer dieser Arbeitsunfähigkeit kein Anspruch auf Krankengeld. Sofern die Arbeitsunfähigkeit 
während der Wartezeit nach Satz 1 festgestellt wird, beginnt die Karenzzeit nach Ablauf der War-
tezeit. Für Mitglieder nach § 46 Satz 2 SGB V, die bis zum 31. Juli 2009 von der Regelung des § 
46 Sätze 3-5 SGB V in der Fassung bis 31. Juli 2009 Gebrauch gemacht haben, besteht keine 
Wartezeit nach Satz 1, wenn der Tarif zum 1. August 2009 gewählt wird. Für vor dem 31. Juli 2009 



eingetretene Arbeitsunfähigkeiten, bei denen nach der bis zum 31. Juli 2009 geltenden Rechtslage 
kein Anspruch auf Krankengeld mehr entstehen konnte, beginnt die Karenzzeit am 1. August 
2009. 
 
Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die aus ihrer selbstständigen Tätigkeit 
nicht überwiegend/entscheidend den Lebensunterhalt bestreiten, steht der Wahltarif nach § 15 
dieser Satzung nicht zur Verfügung.  

 
IV Für vor dem 1. August 2009 eingetretene Arbeitsunfähigkeiten besteht kein Anspruch auf Kran-

kengeld nach diesen Wahltarifen; in Absatz III genannte Übergangsfälle bleiben hiervon unberührt.  
 
 
V Für den Anspruch auf Krankengeld ist die Arbeitsunfähigkeit und deren Fortdauer vom Mitglied 

durch entsprechende ärztliche Bescheinigungen nachzuweisen, nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
innerhalb einer Woche nach deren Beginn, bei Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit unverzüglich nach 
dem zuletzt bescheinigten Datum. Bei Arbeitsunfähigkeit im Ausland richtet sich deren Feststel-
lung und Nachweis gegenüber der Betriebskrankenkasse nach den Vorschriften des über- und 
zwischenstaatlichen Rechts. Die  Betriebskrankenkasse kann eine Überprüfung der Arbeitsunfä-
higkeit durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) vornehmen lassen; § 275 
SGB V gilt entsprechend. 

 
 
VI Ein Anspruch auf Krankengeld besteht nicht, wenn die Arbeitsunfähigkeit aufgrund der Folge eines 

Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung beruht; § 
11 Abs. 5 SGB V gilt entsprechend. Solange aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit  Entgeltersatzleis-
tungen anderer Sozialleistungsträger gewährt werden, besteht kein Anspruch auf Krankengeld. 

 
 
VII  Der Anspruch auf Krankengeld endet 
 

- mit dem nicht nur vorübergehenden Ende der Zugehörigkeit des in § 53 Abs. 6 SGB V ge-
nannten Personenkreises, 

- mit dem Bezug einer in § 50 Abs. 1 SGB V genannten sowie vergleichbaren Leistungen, die 
von öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtungen oder berufsständischen Versorgungs-
einrichtungen bezogen werden,  

- mit Eintritt einer vollen Erwerbsminderung im Sinne des § 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI, 
- mit Wirksamwerden der Kündigung des Tarifs nach Absatz XVI oder XVII, 
-     mit dem Ende der Mitgliedschaft bei der Betriebskrankenkasse. 
 
Über das Anspruchsende hinaus gezahltes Krankengeld ist vom Mitglied zurück zu zahlen. 



Höhe 
 
VIII Die Höhe des Krankengeldes beträgt für die in § 53 Abs. 6 SGB V genannten Versicherten 
 

1. bis zu einem zuletzt der Beitragsbemessung zur gesetzlichen  Krankenversicherung zugrunde 
gelegten Arbeitsentgelt bzw. Arbeitseinkommen von  monatlich 600 Euro 20 Euro pro Kalen-
dertag der Arbeitsunfähigkeit (Tarifschlüssel 20). 

2. bis zu einem zuletzt der Beitragsbemessung zur gesetzlichen  Krankenversicherung zugrunde 
gelegten Arbeitsentgelt bzw. Arbeitseinkommen von  monatlich 900 Euro 30 Euro pro Kalen-
dertag der Arbeitsunfähigkeit (Tarifschlüssel 30). 

3. bis zu einem zuletzt der Beitragsbemessung zur gesetzlichen  Krankenversicherung zugrunde 
gelegten Arbeitsentgelt bzw. Arbeitseinkommen von  monatlich 1200 Euro 40 Euro pro Kalen-
dertag der Arbeitsunfähigkeit (Tarifschlüssel 40). 

4. bis zu einem zuletzt der Beitragsbemessung zur gesetzlichen  Krankenversicherung zugrunde 
gelegten Arbeitsentgelt bzw. Arbeitseinkommen von  monatlich 1500 Euro 50 Euro pro Kalen-
dertag der Arbeitsunfähigkeit (Tarifschlüssel 50). 

 
 

Bei Unterschreiten der Einkommensgrenzen erfolgt auch während eines laufenden Leistungsbe-
zuges eine Umgruppierung nach Absatz XIX. 

 
 
IX Das Mitglied hat auf Verlangen der Betriebskrankenkasse sein Arbeitsentgelt/Arbeitseinkommen in 

geeigneter Form (z.B. Einkommenssteuerbescheid) nachzuweisen. Eine nicht nur vorübergehende 
Minderung des Arbeitsentgelts/Arbeitseinkommens ist der Betriebskrankenkasse unverzüglich an-
zuzeigen.  

 
 

Zahlung 
 
X  Die Zahlung des Krankengeldes setzt den Nachweis der Arbeitsunfähigkeit nach Absatz V durch 

das Mitglied voraus. Das Krankengeld wird für Kalendertage gezahlt. Ist das Krankengeld für einen 
vollen Kalendermonat zu zahlen, ist dieser mit 30 Tagen anzusetzen. 

 
Dauer 

 
XI  Anspruch auf Krankengeld besteht bei Arbeitsunfähigkeit (aufgrund derselben Erkrankung) für 

längstens 360 Tage innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren, gerechnet vom Tage des erstmali-
gen Beginns der Laufzeit eines Tarifs an (Höchstanspruchsdauer). Bei der Feststellung der 
Höchstanspruchsdauer des Krankengeldes werden Zeiten, in denen der Anspruch auf Kranken-
geld ruht oder für die das Krankengeld versagt wird, wie Zeiten des Bezuges von Krankengeld be-
rücksichtigt. Zeiten, für die kein Anspruch auf Krankengeld besteht, bleiben unberücksichtigt.  

 
XII Abweichend von Absatz XII besteht bei Mitgliedern nach § 46 Satz 2 SGB V nur solange ein An-

spruch auf Krankengeld, solange nach § 48 SGB V auch Anspruch auf gesetzliches Krankengeld 
besteht. 

 
Ruhen 

 
XIII Der Anspruch auf Krankengeld nach diesen Tarifen ruht entsprechend den Voraussetzungen des 

§ 49 SGB V.  § 50 Abs. 2 SGB V gilt entsprechend, ebenso bei vergleichbaren Leistungen, die von 
öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtungen oder berufsständischen Versorgungseinrichtun-
gen bezogen werden. Der Anspruch ruht, wenn das Mitglied mit Prämienzahlungen in Höhe von 
mindestens 2 Monatsbeträgen im Rückstand ist und trotz Mahnung die Rückstände nicht vollstän-
dig zahlt. Bei bestehender Arbeitsunfähigkeit lebt der Anspruch erst mit vollständiger Begleichung 
der fälligen Rückstände wieder auf. Für zurückliegende Zeiten bleibt es beim Ruhen der Leis-
tungsansprüche, auch wenn nachträglich die Zahlung aller rückständigen Beträge erfolgt. 



 
 
XIV Die §§ 16 Abs. 1-3 und 4, 18 Abs. 1 Satz 2, 51, 52, 52a SGB V werden entsprechend auf die An-

sprüche auf Krankengeld nach diesen Tarifen angewendet. Ebenso gelten die §§ 60-62, 65, 66-67 
SGB I entsprechend. 

 
Wahl/Beginn/Laufzeit 

 
XV  Frühstmöglicher Beginn der Tarife ist der 1. August 2009.  Die Laufzeit der Tarife beginnt mit dem 

Beginn des Kalendermonats, der dem Eingang der schriftlichen Wahlerklärung bei der Betriebs-
krankenkasse folgt; ein hiervon später liegender Beginn, maximal jedoch 3 Monate kann gewählt 
werden.  Wird der Tarif gleichzeitig mit Begründung einer Mitgliedschaft bei der Betriebskranken-
kasse gewählt, beginnt die Laufzeit des Tarifs gleichzeitig mit dem Beginn der Mitgliedschaft. Die 
Mindestbindungsfrist an die Tarife beträgt 3 Jahre; sie beginnt mit der Laufzeit der Tarife.  
 
 

Kündigung 
 

XVI  Die Kündigung des Tarifs muss durch schriftliche Erklärung spätestens 3  Monate zum Ende der 
Mindestbindungsfrist erfolgen; maßgebend ist der Eingang bei der Betriebskrankenkasse. Abwei-
chend von § 175 Abs. 4 SGB V kann die Mitgliedschaft bei der Betriebskrankenkasse vorbehaltlich 
Absatz XVIII frühestens zum Ablauf der durchgehend verlaufenden 3-jährigen Mindestbindungs-
frist gekündigt werden. 

 
 
XVII Für den Wahltarif besteht ein Sonderkündigungsrecht, wenn die Fortführung für das Mitglied eine 

unverhältnismäßige Härte darstellen würde, insbesondere bei Anmeldung von Privatinsolvenz oder 
bei Eintritt von Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II bzw. SGB XII. Die schriftliche Kündigung 
wird in diesen Fällen mit Ablauf des auf den Eingang der Kündigung folgenden Kalendermonats, 
frühestens zum Zeitpunkt des die Sonderkündigung begründenden Ereignisses, wirksam. Mit ent-
sprechender Frist kann eine Kündigung ebenfalls bei wesentlichen inhaltlichen Veränderungen der 
Tarifbedingungen oder bei einer Prämienerhöhung um mehr als 10 v. H., bezogen jeweils auf 1 
Jahr der Mindestbindung, erfolgen.  

 
Wechsel 

 
XVIII Ein Wechsel unter den verschiedenen Tarifgruppen ist durch schriftliche Erklärung möglich, wenn 

zum Zeitpunkt der Wahl keine Arbeitsunfähigkeit besteht. Der Wechsel lässt die 3-jährige Min-
destbindungsfrist unberührt. Die Wahl kann unter den Tarifgruppen erfolgen, deren Voraussetzun-
gen jeweils erfüllt werden. Die Laufzeit der neu gewählten Tarifgruppe beginnt  mit dem auf den 
Eingang der Erklärung bei der Betriebskrankenkasse folgenden Kalendermonat. Nach Beginn der 
Laufzeit der neuen Tarifgruppe besteht bei erfolgtem Wechsel in eine leistungsausweitende Tarif-
gruppe keine Wartezeit im Sinne des Absatzes III. 

 
 
XIX Der Wechsel in eine leistungseinschränkende Tarifgruppe hat zu erfolgen, wenn die der Beitrags-

bemessung zugrunde liegenden Einnahmen nach Absatz IX die in Absatz VIII genannten Grenzen 
unterschreiten. Dies gilt auch im Falle des laufenden Leistungsbezuges. Die neue Tarifgruppe gilt 
ab Beginn des Kalendermonats, der der Feststellung der Betriebskrankenkasse über das Unter-
schreiten folgt.  

 
Prämien 

 
XX Aus der Kombination der Wahl der Karenzzeit nach Absatz III und der Höhe des Krankengeldes 

nach Absatz VIII ergeben sich die Tarif(gruppen)kennzahlen. Die monatliche Höhe der zu zahlen-
den Prämie beträgt in den Tarifen/Tarifgruppen  

 
 



Tarif  EUR  
T 20 19,40 
T 30 29,10 
T 40 38,80 
T 50 48,50 
K 20 46,60 
K 30 69,90 
K 40 93,20 
K 50 116,50 

 
 
XXI Die Prämie ist für jeden Tag der Laufzeit der Tarife zu zahlen. Die Prämienzahlung erfolgt gemäß 

Absatz XXII. Bei Teilmonaten ist für jeden Tag der Laufzeit 1/30 des Monatsbetrages zu zahlen. 
Im Falle eines Tarifgruppenwechsels nach den Absätzen XIII oder XIX ist die aus der neuen Tarif-
gruppe zu entrichtende Prämie ab dem Beginn der Laufzeit der Tarifgruppe zu zahlen. 
 
Im Falle der Krankengeldzahlung im Rahmen dieser Tarife können fällige und fällig werdende 
Prämien, Mahngebühren mit dem Krankengeld aufgerechnet werden, im übrigen gilt § 51 Abs. 2 
SGB I. Kosten, die für die Erhebung der Prämie von Dritten evtl. in Rechnung gestellt werden (z.B. 
durch Nichteinlösung einer Lastschrift), trägt das Mitglied. 

 
 
XXII Die Prämie wird jeweils im Voraus fällig, spätestens am 5. des Monats für den Kalendermonat der 

Laufzeit des Tarifs. 
 
 

XXIII Für Prämien, die das Mitglied nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages gezahlt hat, werden Mahn-
gebühren nach Maßgabe des § 19 Abs. 2 VwVG erhoben.  

 
 
XXIV  Die Betriebskrankenkasse darf fällige Prämien nach der Maßgabe des § 76 Abs. 2 SGB IV stun-

den, niederschlagen oder erlassen. 
 
 

 
 
Dieser Satzungsnachtrag tritt mit dem 1.8.2009 in Kraft. 
 
 
Herford, 20. 10. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
der BKK Herford Minden Ravensberg 


